
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Paul Wengert SPD
vom 21.01.2015

Ganztagsschulen in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Wie hoch ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler 
im gebundenen Ganztagsbetrieb an staatlichen Schu-
len (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten)?

 b) Wie hoch ist der Anteil der Schülerinnen und Schü-
ler im offenen Ganztagsbetrieb an staatlichen Schu-
len (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten)?

2. a) Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wurden in den 
gebundenen Ganztagsschulen an staatlichen Schu-
len geschaffen (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

 b) Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wurden in den offe-
nen Ganztagsschulen an staatlichen Schulen geschaf-
fen (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien 
Städten)?

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganztagsan-
gebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

3. a) Wie viele Beschäftigte sind mit staatlichen Arbeitsver-
trägen in den gebundenen Ganztagsschulen an staat-
lichen Schulen angestellt (bitte aufgeteilt nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten)?

 b) Wie viele Beschäftigte sind mit staatlichen Arbeitsver-
trägen in den offenen Ganztagsschulen an staatlichen 
Schulen angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganztagsan-
gebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

4. a) Wie viele Beschäftigte in den gebundenen Ganztags-
schulen an staatlichen Schulen sind bei Kooperations-
partnern angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

 b) Wie viele Beschäftigte in den offenen Ganztagsschu-
len an staatlichen Schulen sind bei Kooperationspart-
nern angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganztagsan-
gebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

5. a) Wie viele Beschäftigte in den gebundenen Ganztags-
schulen an staatlichen Schulen sind als Honorarkräfte 

angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreis-
freien Städten)?

 b) Wie viele Beschäftigte in den offenen Ganztagsschu-
len an staatlichen Schulen sind als Honorarkräfte an-
gestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganztagsan-
gebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

6. a) Gibt es seitens des Freistaats Bayern Empfehlungen 
für die Gestaltung der Arbeits- bzw. Honorarverträge 
für lehrendes Personal in Ganztagsschulen?

 b) Gibt es seitens des Freistaats Bayern Empfehlungen 
für die Gestaltung der Arbeits- bzw. Honorarverträge 
für nicht-lehrendes Personal in Ganztagsschulen?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst
vom 21.05.2015

Vorbemerkung:
Der bedarfsgerechte und flächendeckende Ausbau der 
Ganztagsangebote war in den letzten Jahren ein Schwer-
punkt in der Bildungspolitik und wird dies auch in den 
nächsten Jahren bleiben. Dies hat der Bayerische Minister-
präsident in seiner Regierungserklärung vom 12. November 
2013 deutlich gemacht.

Die Grundlagen für den Ausbau der Ganztagsangebote 
wurden auf dem Bildungsgipfel am 11. Februar 2009 zwi-
schen dem Freistaat und den kommunalen Spitzenverbän-
den vereinbart. Danach erfolgt die Einrichtung schulischer 
Ganztagsangebote auf Antrag der Kommunen als Sachauf-
wandsträger. Bislang konnten alle genehmigungsfähigen 
Anträge auf Einrichtung schulischer Ganztagsangebote ge-
nehmigt werden.

Das gegenwärtige Angebotsspektrum (gebundene Ganz-
tagsangebote; offene Ganztagsangebote; Mittagsbetreu-
ung; verlängerte Mittagsbetreuung; verlängerte Mittags-
betreuung mit erhöhtem Förderbedarf; Horte; Häuser für 
Kinder, altersgeöffnete Kindergärten) stellt den Schulen 
bzw. Kommunen verschieden ausgeprägte Angebotsformen 
mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung.

Mit den Beschlüssen des Ganztagsgipfels am 24. März 
2015 haben Staatsregierung und kommunale Spitzenver-
bände eine Weiterentwicklung der Ganztagsangebote ein-
geleitet. Im Mittelpunkt des Beschlusses steht die neue 
Möglichkeit der Einrichtung offener Ganztagsangebote auch 
in den Jahrgangsstufen 1–4 (Grundschule bzw. Grundschul-
stufe der Förderschule).

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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1. a) Wie hoch ist der Anteil der Schülerinnen und Schü-
ler im gebundenen Ganztagsbetrieb an staatlichen 
Schulen (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten zu Schülerinnen und Schülern, die 
ein gebundenes Ganztagsangebot an staatlichen Schulen 
in Bayern besuchen, sind der Tabelle zu Frage 1 a in der 
Anlage zu entnehmen. Die Auswertung der Daten bezieht 
sich auf die Erhebung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (StMBW) 
bei den Bezirksregierungen, Dienststellen der Ministerial-
beauftragten und Staatlichen Schulämtern im Oktober 2013 
zu gebundenen Ganztagsangeboten, die auf Grundlage 
der Bekanntmachung zu gebundenen Ganztagsangeboten 
an Schulen vom 8. Juli 2013 (KWMBl S. 238) im Schuljahr 
2013/2014 gefördert wurden und in der entsprechenden 
Statistik erfasst sind. Entsprechend plausibilisierte Daten für 
das aktuelle Schuljahr 2014/2015 liegen derzeit noch nicht 
vor.

Bei der Bewertung der Zahlen gilt es zu beachten, dass 
es sich um den Gesamtanteil der Schülerinnen und Schü-
ler aller Schularten mit schulischen Ganztagsangeboten 
handelt. Die Anteile der teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler in den einzelnen Schularten können daher sehr un-
terschiedlich sein und auch von den regionalen Schulstand-
ortfaktoren sowie weiteren Möglichkeiten einer ganztägigen 
Bildung und Betreuung abhängen.

 b) Wie hoch ist der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler im offenen Ganztagsbetrieb an staatlichen 
Schulen (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten zu Schülerinnen und Schülern, die 
ein offenes Ganztagsangebot an staatlichen Schulen in 
Bayern besuchen, sind der Tabelle zu Frage 1 b in der An-
lage zu entnehmen. Die Auswertung der Daten bezieht sich 
auf die Erhebung des StMBW bei den Bezirksregierungen, 
Dienststellen der Ministerialbeauftragten und Staatlichen 
Schulämtern im Oktober 2013 zu offenen Ganztagsange-
boten, die auf Grundlage der Bekanntmachung zu offenen 
Ganztagsangeboten an Schulen vom 8. Juli 2013 (KWMBl 
S. 247) im Schuljahr 2013/2014 gefördert wurden und in der 
entsprechenden Statistik erfasst sind. Entsprechend plausi-
bilisierte Daten für das aktuelle Schuljahr 2014/2015 liegen 
derzeit noch nicht vor.

Bei der Bewertung der Zahlen gilt es zu beachten, dass es 
sich um den Gesamtanteil der Schülerinnen und Schüler al-
ler Schularten mit schulischen Ganztagsangeboten handelt. 
Die Anteile der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in 
den einzelnen Schularten können daher sehr unterschied-
lich sein und auch von den regionalen Schulstandortfaktoren 
abhängen. Zudem sind besonders im Grundschulbereich 
die Angebote der Mittagsbetreuung sowie weitere Angebote 
der Kindertagesbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 nicht erfasst.

Für Schülerinnen und Schüler der Grundschule war die 
Einrichtung bzw. die Teilnahme an einem Angebot der offe-
nen Ganztagsschule gemäß der o. g. Bekanntmachung zu 
offenen Ganztagsangeboten grundsätzlich noch nicht mög-
lich.

Im Rahmen des Ganztagsgipfels am 24. März 2015 haben 
Staatsregierung und kommunale Spitzenverbände die Ein-
führung offener Ganztagsangebote in den Jahrgangsstufen 
1–4 (Grundschule bzw. Grundschulstufe der Förderschule) 

beschlossen. Daher ist damit zu rechnen, dass sich die Zahl 
der Schülerinnen und Schüler, die offene Ganztagsangebo-
te an staatlichen Schulen besuchen, künftig deutlich erhö-
hen wird.

2. a) Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wurden in 
den gebundenen Ganztagsschulen an staatlichen 
Schulen geschaffen (bitte aufgeteilt nach Land-
kreisen und kreisfreien Städten)?

Bis zum Schuljahr 2013/14 wurden für gebundene Ganz-
tagsangebote knapp 2.000 Lehrerstellen für Ganztagsschu-
len an allen Schularten zur Verfügung gestellt. Eine Auftei-
lung nach Landkreisen und kreisfreien Städten liegt nicht 
vor.

 b) Wie viele zusätzliche Lehrerstellen wurden in den 
offenen Ganztagsschulen an staatlichen Schulen 
geschaffen (bitte aufgeteilt nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

Mit Genehmigung eines offenen schulischen Ganztagsan-
gebotes stellt der Freistaat Bayern für jede gebildete Gruppe 
je nach Schulart derzeit ein Budget zwischen 24.850 Euro 
und 32.600 Euro für den zusätzlichen Personalaufwand 
der Bildungs- und Betreuungsangebote zur Verfügung. In 
der Regel überträgt die Schulleitung in Absprache mit dem 
Schulaufwandsträger die Durchführung der Bildungs- und 
Betreuungsangebote ganz oder teilweise einem Kooperati-
onspartner. Eine Veranschlagung von zusätzlichen Lehrer-
stellen für offene Ganztagsangebote im Haushalt ist nicht 
vorgesehen.

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganz-
tagsangebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

Hierzu liegen dem Staatsministerium keine Daten und Aus-
wertungen vor.

3. a) Wie viele Beschäftigte sind mit staatlichen Arbeits-
verträgen in den gebundenen Ganztagsschulen 
an staatlichen Schulen angestellt (bitte aufgeteilt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten sind der Tabelle zu Frage 3 a in der 
Anlage zu entnehmen.

 b) Wie viele Beschäftigte sind mit staatlichen Ar-
beitsverträgen in den offenen Ganztagsschulen 
an staatlichen Schulen angestellt (bitte aufgeteilt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten sind der Tabelle zu Frage 3 b in der 
Anlage zu entnehmen.

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganz-
tagsangebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

Hierzu liegen dem Staatsministerium keine Daten und Aus-
wertungen vor.

4. a) Wie viele Beschäftigte in den gebundenen Ganz-
tagsschulen an staatlichen Schulen sind bei Ko-
operationspartnern angestellt (bitte aufgeteilt 
nach Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Angaben zur Anzahl der Beschäftigten bei den Kooperati-
onspartnern liegen dem Staatsministerium nicht vor. Die 
Anzahl der geschlossenen Kooperationsverträge durch 
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die Bezirksregierungen in den einzelnen Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten ist der Tabelle zu Frage 4 a in der Anlage 
zu entnehmen. Je Kooperationsvertrag können im Rahmen 
des zur Verfügung gestellten Budgets je Ganztagsklasse 
eine oder mehrere Personen eingesetzt werden. Ein Koope-
rationsvertrag kann auch mit einem Kooperationspartner für 
mehrere Ganztagsklassen oder mit mehreren Kooperations-
partnern für eine Ganztagsklasse an einem Schulstandort 
abgeschlossen werden.

 b) Wie viele Beschäftigte in den offenen Ganztags-
schulen an staatlichen Schulen sind bei Koope-
rationspartnern angestellt (bitte aufgeteilt nach 
Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Angaben zur Anzahl der Beschäftigten bei den Kooperati-
onspartnern liegen dem Staatsministerium nicht vor. Die 
Anzahl der geschlossenen Kooperationsverträge durch 
die Bezirksregierungen in den einzelnen Landkreisen bzw. 
kreisfreien Städten ist der Tabelle zu Frage 4 b in der Anlage 
zu entnehmen. Je Kooperationsvertrag sind im Rahmen des 
zur Verfügung gestellten Budgets je Ganztagsgruppe meh-
rere Personen (mindestens zwei) eingesetzt. Ein Kooperati-
onsvertrag kann auch für mehrere Gruppen an einem Schul-
standort abgeschlossen werden.

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganz-
tagsangebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

Hierzu liegen dem Staatsministerium keine Daten und Aus-
wertungen vor.

5. a) Wie viele Beschäftigte in den gebundenen Ganz-
tagsschulen an staatlichen Schulen sind als Hono-
rarkräfte angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkrei-
sen und kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten sind der Tabelle zu Frage 5 a in der 
Anlage zu entnehmen.

 b) Wie viele Beschäftigte in den offenen Ganztags-
schulen an staatlichen Schulen sind als Honorar-
kräfte angestellt (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

Die angefragten Daten sind der Tabelle zu Frage 5 b in der 
Anlage zu entnehmen.

 c) Im Vergleich zu regulären Schulen ohne Ganz-
tagsangebot (bitte aufgeteilt nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

Hierzu liegen dem Staatsministerium keine Daten und Aus-
wertungen vor.

6. a) Gibt es seitens des Freistaats Bayern Empfehlun-
gen für die Gestaltung der Arbeits- bzw. Honorar-
verträge für lehrendes Personal in Ganztagsschu-
len?

Bei Beschäftigungsverhältnissen mit angestellten Lehrkräf-
ten finden die Verträge zur Begründung eines Arbeitsver-
hältnisses nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) mit dem Freistaat Bayern Anwendung.

 b) Gibt es seitens des Freistaats Bayern Empfehlun-
gen für die Gestaltung der Arbeits- bzw. Honorar-
verträge für nicht-lehrendes Personal in Ganztags-
schulen?

Aufgrund der Tarifbindung des Freistaates Bayern unterlie-
gen auch Arbeitsverhältnisse mit nicht-lehrendem Personal, 
welches beim Freistaat Bayern beschäftigt ist, grundsätzlich 
dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L). Die schriftlichen Arbeitsverträge auf Grundlage des TV-L 
werden von der zuständigen Regierung geschlossen.

Kooperationsverträge werden auf Vorschlag der Schul-
leitung zwischen einem freien Träger oder einer Kommune 
und dem Freistaat Bayern, vertreten durch die jeweils zu-
ständige Regierung, geschlossen. Zum Vertragsabschluss 
ist der vom Staatsministerium zur Verfügung gestellte Mus-
tervertrag zu verwenden, welcher im Informationsportal des 
Staatsministeriums als Anlage zu den jeweiligen Bekannt-
machungen zu gebundenen bzw. offenen Ganztagsangebo-
ten an Schulen in der jeweils gültigen Form unter folgender 
Adresse eingestellt ist: www.km.bayern.de/ganztagsschule 

Bezüglich des Abschlusses von Honorarverträgen wird 
auf die diesbezügliche Bekanntmachung des Staatsminis-
teriums sowie die entsprechenden Mustervereinbarungen 
und Hinweise zum Einsatz von Honorarkräften in der jeweils 
gültigen Fassung verwiesen.
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1 a) gebundenen 1 b) offenen

Bayern 6,0 % 7,2 %
Oberbayern 5,7 % 7,0 %
Niederbayern 5,7 % 8,2 %
Oberpfalz 6,7 % 6,9 %
Oberfranken 6,0 % 7,4 %
Mittelfranken 6,8 % 6,8 %
Unterfranken 6,6 % 9,1 %
Schwaben 5,5 % 6,2 %

9,6 % 7,2 %
7,5 % 8,8 %
8,3 % 7,4 %
4,9 % 6,5 %
3,8 % 9,0 %
4,0 % 3,1 %
9,3 % 4,5 %
6,3 % 8,8 %
5,0 % 3,1 %
4,9 % 9,1 %
4,6 % 3,9 %
5,7 % 9,9 %
3,7 % 7,4 %
7,0 % 4,6 %
4,9 % 6,3 %
6,0 % 5,0 %
6,3 % 10,0 %
5,8 % 2,8 %
3,0 % 4,8 %
4,4 % 8,2 %
4,5 % 7,7 %
2,3 % 5,1 %
1,8 % 3,3 %
3,7 % 5,4 %

11,6 % 12,8 %
8,8 % 2,2 %
6,1 % 5,2 %
5,9 % 11,7 %
5,9 % 9,5 %
3,0 % 7,4 %
9,4 % 11,6 %
7,8 % 6,9 %
2,2 % 11,2 %

Ingolstadt
München/Stadt 
Rosenheim/Stadt 
Altötting 
Berchtesgadener Land 
Bad Tölz-Wolfratshausen 
Dachau
Ebersberg
Eichstätt
Erding
Freising 
Fürstenfeldbruck 
Garmisch-Partenkirchen 
Landsberg am Lech 
Miesbach
Mühldorf a. Inn 
München/Land 
Neuburg-Schrobenhausen 
Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Rosenheim/Land 
Starnberg
Traunstein
Weilheim-Schongau 
Landshut/Stadt
Passau/Stadt
Straubing
Deggendorf
Freyung-Grafenau 
Kelheim
Landshut/Land
Passau/Land
Regen
Rottal-Inn
Straubing-Bogen 4,7 % 5,4 %

Tabelle zu Frage 1. Anteil der Schüler in gebundenen und offenen Ganztagsangeboten an staatlichen 
Schulen im Schuljahr 2013/14 in regionaler Gliederung

Region

Anteil der Schüler in … Ganztagsangeboten an
 staatlichen Schulen* im Schuljahr 2013/14

Seite 1 von 6
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3,7 % 5,8 %
7,1 % 5,1 %
8,3 % 11,9 %
5,7 % 14,1 %
5,3 % 7,4 %
3,7 % 5,3 %
7,2 % 3,9 %
5,2 % 7,7 %
9,9 % 7,4 %
5,5 % 4,0 %
8,3 % 5,1 %
4,8 % 3,0 %
5,7 % 6,1 %
6,1 % 14,0 %
3,6 % 7,7 %
4,6 % 8,8 %
4,8 % 6,5 %
7,0 % 12,7 %
5,5 % 8,0 %
5,8 % 8,4 %
9,5 % 3,6 %

13,7 % 5,7 %
4,6 % 5,3 %
4,9 % 7,0 %
5,7 % 2,0 %
8,0 % 7,5 %
7,7 % 7,8 %
6,5 % 7,7 %
5,6 % 5,2 %
7,2 % 6,0 %
7,1 % 11,1 %
7,1 % 4,2 %
8,1 % 6,5 %
6,1 % 6,5 %
6,9 % 5,7 %
2,9 % 6,4 %
3,9 % 8,7 %

12,0 % 4,8 %
4,4 % 10,6 %
6,5 % 11,5 %

10,0 % 8,5 %
0,8 % 5,8 %

15,0 % 8,0 %
7,0 % 15,9 %
8,3 % 11,1 %
3,2 % 6,6 %
5,7 % 7,0 %
4,4 % 8,3 %
8,9 % 7,3 %
6,2 % 6,8 %

Dingolfing-Landau
Amberg
Regensburg/Stadt
Weiden i. d. OPf.
Amberg-Sulzbach
Cham
Neumarkt i. d. OPf.
Neustadt a. d. Waldnaab 
Regensburg/Land
Schwandorf
Tirschenreuth
Bamberg/Stadt
Bayreuth/Stadt
Coburg/Stadt
Hof/Stadt
Bamberg/Land
Bayreuth/Land
Coburg/Land
Forchheim
Hof/Land
Kronach
Kulmbach
Lichtenfels
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
Ansbach/Stadt
Erlangen
Fürth/Stadt
Nürnberg
Schwabach
Ansbach/Land
Erlangen-Höchstadt
Fürth/Land
Nürnberger Land
Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim 
Roth
Weißenburg-Gunzenhausen 
Aschaffenburg/Stadt 
Schweinfurt/Stadt
Würzburg/Stadt
Aschaffenburg/Land
Bad Kissingen
Rhön-Grabfeld
Haßberge
Kitzingen
Miltenberg
Main-Spessart
Schweinfurt/Land
Würzburg/Land
Augsburg/Stadt
Kaufbeuren
Kempten (Allgäu) 10,4 % 4,2 %

Seite 2 von 6
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7,5 % 6,3 %
3,5 % 5,2 %
5,6 % 5,1 %
4,6 % 6,7 %
3,9 % 7,2 %

10,1 % 6,7 %
5,1 % 4,1 %
2,7 % 3,8 %
3,2 % 12,9 %
3,2 % 6,3 %

Memmingen 
Aichach-Friedberg 
Augsburg/Land 
Dillingen a. d. Donau 
Günzburg
Neu-Ulm
Lindau (Bodensee) 
Ostallgäu Unterallgäu 
Donau-Ries Oberallgäu

3,2 % 8,0 %

* Berücksichtigt sind gebundene Ganztagsangebote an Grundschulen sowie der Grundschulstufe an Förderzentren;
gebundene und offene Angebote an Grundschulen, Mittelschulen, Förderzentren, Realschulen, Wirtschaftsschulen 
und Gymnasien (Jahrgangsstufen 5 bis 10).

Seite 3 von 6
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